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Thüringer Gesetz zur Beschleunigung bauaufsichtlicher Verfahren 
Vom 23. November 2020

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1 
Änderung der Thüringer Bauordnung

Die Thüringer Bauordnung vom 13. März 2014 (GVBl. 
S. 49), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 
30. Juli 2019 (GVBl. S. 323), wird wie folgt geändert:

1. Dem § 26 Abs. 2 werden folgende Sätze angefügt:

"Abweichend von Absatz 2 Satz 3 sind andere Bauteile, 
die feuerbeständig oder hochfeuerhemmend sein müs-
sen, aus brennbaren Baustoffen zulässig, sofern sie 
den Technischen Baubestimmungen nach § 87a ent-
sprechen. Satz 4 gilt nicht für Wände nach § 30 Abs. 3 
Satz 1 und Wände nach § 35 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1."

2. Dem § 28 Abs. 5 wird folgender Satz angefügt:

"Abweichend von Absatz 3 sind hinterlüftete Außen-
wandbekleidungen, die den Technischen Baubestim-
mungen nach § 87a entsprechen, mit Ausnahme der 
Dämmstoffe, aus normalentflammbaren Baustoffen 
zulässig."

3. § 60 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

a) Nummer 1 Buchst. b erhält folgende Fassung: 

"b) Garagen und Fahrradgaragen einschließlich 
überdachter Stellplätze und Abstellplätze für 
Fahrräder mit einer mittleren Wandhöhe im Sin-
ne des § 6 Abs. 8 Satz 1 Nr. 1 bis zu 3 Meter 
und mit einer Brutto-Grundfläche bis zu 40 Qua-
dratmeter, außer im Außenbereich,".

b)  Nummer 5 Buchst. a erhält folgende Fassung:

"a) unbeschadet der Nummer 4 Buchst. b Anten-
nen einschließlich der Masten mit einer Höhe bis 
zu 10 Meter, auf Gebäuden gemessen ab dem 
Schnittpunkt der Anlage mit der Dachhaut, im 
Außenbereich frei stehend mit einer Höhe bis zu 
15 Meter und zugehöriger Versorgungseinhei-
ten mit einem Brutto-Rauminhalt bis zu 10 Ku-
bikmeter sowie, soweit sie in, auf oder an einer 
bestehenden baulichen Anlage errichtet wer-
den, die damit verbundene Änderung der Nut-
zung oder der äußeren Gestalt der Anlage,".

c) Nummer 15 Buchst b erhält folgende Fassung:

"b) Zapfsäulen und Tankautomaten genehmigter 
Tankstellen sowie Ladestationen für Elektromo-
bilität und die damit verbundene Änderung der 
Nutzung,".

Artikel 2 
Änderung des Thüringer Waldgesetzes

§ 26 Abs. 5 des Thüringer Waldgesetzes in der Fassung 
vom 18. September 2008 (GVBl. S. 327), das zuletzt durch 
Gesetz vom 10. Oktober 2019 (GVBl. S. 414) geändert 
worden ist, erhält folgende Fassung:

"(5) Aus Gründen der Gefahrenvermeidung ist bei der Er-
richtung von Gebäuden ein Abstand von 30 Metern zum 
Wald einzuhalten. Ausnahmen bedürfen der Genehmi-
gung durch die untere Forstbehörde. Baugenehmigungen 
und bauordnungsrechtliche Zustimmungen schließen die 
forstrechtliche Genehmigung ein; sie bedürfen insoweit 
des Einvernehmens der unteren Forstbehörde. Das Ein-
vernehmen gilt als erteilt, wenn es nicht binnen zwei Mo-
naten nach Eingang des Ersuchens der Bauaufsichtsbe-
hörde verweigert wird."

Artikel 3 
Änderung des Thüringer Straßengesetzes

§ 24 Abs. 9 des Thüringer Straßengesetzes vom 7. Mai 
1993 (GVBl. S. 273), das zuletzt durch Gesetz vom 30. Juli 
2019 (GVBl. S. 302) geändert worden ist, erhält folgen-
de Fassung:

"(9) Die obere Straßenbaubehörde kann im Einzelfall Aus-
nahmen von den Verboten der Absätze 1, 5 und 7 zulas-
sen, wenn die Durchführung der Bestimmungen im Ein-
zelfall zu einer offenbar nicht beabsichtigten Härte führen 
würde und die Abweichung mit den öffentlichen Belangen 
vereinbar ist oder wenn Gründe des Wohls der Allgemein-
heit die Abweichung erfordern. Ausnahmen können mit Be-
dingungen und Auflagen versehen werden. Ist ein Bauge-
nehmigungsverfahren erforderlich, wird die Entscheidung 
durch die untere Bauaufsichtsbehörde im Einvernehmen 
mit der oberen Straßenbaubehörde getroffen."

Artikel 4 
Änderung der Thüringer Bundesfern- und  
Landesstraßen-Zuständigkeitsverordnung

§ 1 der Thüringer Bundesfern- und Landesstraßen-Zustän-
digkeitsverordnung vom 9. Februar 2001 (GVBl. S. 14), 
die zuletzt durch Artikel 63 des Gesetzes vom 18. De-
zember 2018 (GVBl. S. 731) geändert worden ist, wird 
wie folgt geändert:

1. In Absatz 2 Nr. 1 Buchst. a werden die Worte "auf Bun-
desautobahnen innerhalb Thüringens und" gestrichen.

2. In Absatz 3 werden die Worte "§ 2 Abs. 6 Satz 1," und 
"sowie nach § 24 Abs. 9 ThürStrG" gestrichen.

3. In Absatz 5 Nr. 1 wird der Verweis "§17b Abs. 1 Nr. 6 
Satz 1 FStrG" ersetzt durch den Verweis "§ 17b Abs. 1 
Nr. 2 FStrG".
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Artikel 5 
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft. 
Abweichend von Satz 1 tritt Artikel 4 Nr. 1 und 3 am 1. Ja-

nuar 2021 in Kraft. Verfahren nach den in den Artikeln 2 
und 3 genannten Rechtsvorschriften, die vor dem Inkrafttre-
ten nach Satz 1 förmlich eingeleitet wurden, werden nach 
den bisher geltenden Rechtsvorschriften abgeschlossen.

Erfurt, den 23. November 2020
Die Präsidentin des Landtags

Birgit Keller

Drittes Gesetz zur Änderung der Thüringer Bauordnung  
- Typengenehmigung einführen - serielles Bauen ermöglichen 

Vom 23. November 2020

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen: 

Artikel 1

Die Thüringer Bauordnung vom 13. März 2014, zuletzt 
geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 30. Juli 2019 
(GVBI. S. 323), wird wie folgt geändert:

1. In der Inhaltsübersicht wird nach § 73 folgende Über-
schrift eingefügt:

"§ 73 a Typengenehmigung"

2. Nach § 73 wird folgender § 73 a eingefügt:

"§ 73 a 
Typengenehmigung

(1) Für bauliche Anlagen, die in derselben Ausführung 
an mehreren Stellen errichtet werden sollen, wird auf 
Antrag durch die obere Bauaufsichtsbehörde eine Ty-
pengenehmigung erteilt, wenn die baulichen Anlagen 
oder Teile von baulichen Anlagen den Anforderungen 
nach diesem Gesetz oder aufgrund dieses Gesetzes er-
lassenen Vorschriften entsprechen. Eine Typengeneh-
migung kann auch für bauliche Anlagen erteilt werden, 
die in unterschiedlicher Ausführung, aber nach einem 

bestimmten System und aus bestimmten Bauteilen an 
mehreren Stellen errichtet werden sollen; in der Typen-
genehmigung ist die zulässige Veränderbarkeit festzu-
legen. Für Fliegende Bauten wird eine Typengenehmi-
gung nicht erteilt.

(2) Die Typengenehmigung gilt fünf Jahre. Die Frist 
kann auf Antrag jeweils bis zu fünf Jahren verlängert 
werden; § 72 Abs. 2 Satz 2 gilt entsprechend.

(3) Typengenehmigungen anderer Länder gelten auch 
in Thüringen, soweit die obere Bauaufsichtsbehörde 
bestätigt hat, dass die Voraussetzungen des Absat-
zes 1 erfüllt sind. Die Bestätigung gilt als erteilt, so-
fern dem Antragsteller nicht binnen acht Wochen an-
deres mitgeteilt wurde. Sie kann innerhalb dieser Frist 
auch mit Auflagen und Nebenbestimmungen verse-
hen werden.

(4) Eine Typengenehmigung entbindet nicht von der 
Verpflichtung, ein bauaufsichtliches Verfahren durch-
zuführen. Die in der Typengenehmigung entschiede-
nen Fragen sind von der Bauaufsichtsbehörde nicht 
mehr zu prüfen."

Artikel 2

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft.

Erfurt, den 23. November 2020
Die Präsidentin des Landtags

Birgit Keller


